


											

Dienstvereinbarung über Versetzungen und Abordnungen von Lehrkräften der Stadtgemeinde Bremerhaven im Schulverbund der Primarstufe vom xx.03. 2012

Schulen der Primarstufe, die sich mit dem Zweck der Sicherstellung und Verbesserung der unterstützenden Pädagogik und dem Ziel einer inklusiven Schule zu einem Schulverbund nach § 20 BremSchVwG zusammengeschlossen haben, regeln den Einsatz der Lehrkräfte wie folgt:

· Regelschullehrkräfte werden nicht gegen ihren Wunsch schulübergreifend im Unterricht eingesetzt. Sollte die Bedarfssituation einer Schule  Versetzungen/Abordnungen erforderlich machen, kommt die schon gültige Dienstvereinbarung für Versetzungen/ Abordnungen für Lehrkräfte der Stadtgemeinde Bremerhaven zur Anwendung. Der jeweilige Schulleiter/die Schulleiterin bleibt auch im Verbund der/die Vorgesetzte.

· Bei dem schulübergreifenden Einsatz der Sonderschullehrkräfte ist darauf zu achten, dass nur in begründeten Ausnahmefällen der Einsatz an mehr als 2 Schulen erfolgt. Veränderte Bedarfssituationen an den Schulen machen einen veränderten Einsatz dieser Lehrkräfte erforderlich. Personalveränderungen sind im Verbund durch die Verbundleitung einvernehmlich zu regeln. Sollte die Verbundleitung zu keiner einvernehmlichen Lösung kommen, entscheidet die Verbundleitung durch Abstimmung. Genaueres dazu regelt die Geschäftsordnung. 

· Bei personellen Veränderungen ist zu beachten:
· Kontinuität der pädagogischen Arbeit aller beteiligten Schulen
· Transparenz der getroffenen Entscheidungen
· Anhörung der Betroffenen
· Berücksichtigung von Wünschen der Lehrkräfte soweit möglich
· Beteiligung des Personalausschusses

Der Schulleiter/die Schulleiterin der Schule, an der die Lehrkraft die überwiegende Stundenzahl unterrichtet, ist Vorgesetzte/r. Die Fachbereichsleitung des  ZuP ist fachlich Vorgesetzte/r der Sonderpädagoginnen/-pädagogen.

Im Verbund wird eine einvernehmliche Lösung angestrebt. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass jede Grundschule für mindestens eine Sonderschullehrkraft die Stammschule sein muss. Personalveränderungen können nicht dazu führen, dass dieser Grundsatz außer Kraft gesetzt wird. 

· Sollte eine veränderte Bedarfssituation Versetzungen/Abordnungen außerhalb des Verbundes erforderlich machen, gelten die Regelungen der gültigen Dienstvereinbarungen für Lehrkräfte der Stadtgemeinde Bremerhaven.


